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Revisionsbericht gesetzl iche wi rtschaft I iche Húf e 2020 0.10.5

Die Ven¡raltungsrevisionen AG, Dielsdorf, erstattete am 28. Mai 2020 Bericht
über die vom 25. bis 28. Mai2020 bei der Stadtverwaltung Opfikon durchge-
führte Revision im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe. Der Bericht
wurde dem Bezirksrat und der Rechnungsprüfungskommission direkt zuge-
stellt.

Geprüft wurden die Punkte

- Buchhaltung (Abstimmung Neben- zu Finanzbuchhaltung, Nachweis Neben-
buchhaltung, Verbuchung, Visumskontrolle)

- Organisation (Gesetzliche Grundlagen, Beschlussfassung)
- Fallführung (Anwendung Richtlinien und Gesetze, Abklärung Subsidiarität,

Rückforderung, Dokumentation Dossier)

ln der mündlichen Rückmeldung attestierten die Revisoren der Sozialabteilung
eine gute Arbeit insbesondere im Kontrollbereich und der Fallführung. lm nun
vorliegenden schriftlichen Bericht wurden nicht alle Prüfpunkte, sondern ledig-
lich die beanstandeten Punkte erwähnt. Es handelt sich um folgende Feststel-
lungen:

Prüffrage CBU10: offene Forderungen und Saldonachweise
Die offenen Forderungen werden durch die Buchhaltung des Bereiches Sozial-
hilfe regelmässig überprüft. Ende 2020 wird bezüglich der offenen Position aus
dem Jahr 2015 (CHF 1'044.90) über die Einbringlichkeit resp. die Abschreibung
entschieden.
Die Empfehlung bezüglich der Saldonachweise der Bilanzkonten per Jahres-
ende wird umgesetzt.

Prüffrage CBUl 2: Kostenersatz
ln einem Fall erfolgte eine fehlerhafte Verbuchung von Wohnkosten statt auf
dem Mietzins- auf dem KVG-Konto. lm Zusammenhang mit der KVG-Revision
2020 wurde die fragliche Position bereits beanstandet. Die Kosten werden im
Rahmen des Kostenersatzes der wirtschaftlichen Hilfe an Ausländer/innen mit
Wohnsitz im Kanton Zurich dem Kantonalen Sozialamt in Rechnung gestellt.

Prüffrage DKLI 3: Rechtsmittelbelehrung
ln einem Fall wurden nicht die vollständigen Kosten für ein Brillengestell über-
nommen. Der betreffenden Klientin wurde die teilwe.ise Ablehnung der Kosten-
übernahme nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt.
Die Bereichsleitungen und die Sozialarbeitenden sind instruiert, dass bei einer
Ablehnung von Kostengesuchen den KlienVinnen eine Rechtsmittelbelehrung
gem äss Verwa ltu n gsrechtspflegegesetz (VRG) zusteht.
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Prüffrage DKL23: Einkommensfreibetrag und lntegrationszulage
ln einem Fall wurde für die gleiche Zeitperiode sowohl eine lntegrationszulage
als auch ein Einkommensfreibetrag zugesprochen. Die entsprechende Rückfor-
derung über CHF 400 wurde veranlasst.

Auf Antrag der Sozialvorsteherin

BESCHLIESST DER STADTRAT

1. Der Revisionsbericht der Verwaltungsrevisionen AG, Dielsdorf, vom 28. Mai
2020, wird gemäss Erwägungen zur Kenntnis genommen.

2. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.
S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit möglich, beizulegen.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3,8180 Bülach
- Verwaltungsrevisionen AG, Wehntalerstrasse 80, 8157 Dielsdorf
- Sozialbehörde
- Rechnungsprüfu ngskomm ission
- Finanzen und Liegenschaften
- Sozialabteilung
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